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Verordnung, mit der Festlegungen zu den Anzeigepflichten, zum
Ausschreibungsverfahren und zu den Produkten der Netzreserve getroffen werden
(Netzreserve-Verordnung)

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) bedankt sich für die Übermittlung des
Verordnungsentwurfes und erlaubt sich, die folgende Stellungnahme abzugeben:

In den Erläuterungen des gegenständlichen Entwurfes wird ausgeführt, dass, um
Konformität mit dem europäischen Beihilfenrecht sicherzustellen, die Beschaffung der
Netzreserve mittels jährlicher Ausschreibung erfolgt. Aus Sicht des ÖGB ist dabei
festzuhalten, dass diese zeitliche Befristung zu Unsicherheiten bei betroffenen
Arbeitnehmer:innen, speziell im Erzeugungsbereich, führen kann, da nicht klar ist, ob ihre
Beschäftigung nach Ablauf der Frist gesichert ist. In diesem Zusammenhang ist darauf
hinzuweisen, dass der Entwurf zwar ökologische Förderkonditionalitäten berücksichtig,
allerdings keine entsprechenden sozialen Kriterien. Der ÖGB fordert daher, von den
Unternehmen, die im Rahmen der Netzreserve kontrahiert werden,
Weiterbeschäftigungskonzepte bzw. Garantien für betroffene Arbeitnehmer:innen bei Ablauf
des Kontrahierungszeitraumes einzufordern.

Der Österreichische Gewerkschaftsbund ersucht um Berücksichtigung seiner Anliegen.
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